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Der K-Tipp hat in seiner Ausgabe vom 5. September
2012 und auf der Website mehrfach behauptet und gra-
fisch dargestellt, Swisscom mache bei den Privatkunden
auf einen Franken Einnahmen vor Abschreibungen 60
Rappen Gewinn.

Diese Aussage «60% Gewinn» ist falsch. Swisscom
hat im ersten Halbjahr 2012 einen Gewinn von 16 %
erzielt. Der korrekte Wert enthält die Kosten des Netzbe-
triebs und der eingesetzten Informationstechnik (Netz
und IT). Ohne diese Aufwendungen und Investitionen
könnten die Kunden weder telefonieren noch das Inter-
net oder das TV-Angebot nutzen. Selbst wenn man die
Investitionen in die Netze und weitere Kosten weglässt,
betrug der EBITDA (d.h. das Betriebsergebnis vor
Abschreibungen, Zinsen und Steuern) im schweizeri-
schen Telekom-Geschäft nicht 60 %, sondern rund 45 %.

In den Geschäftsberichten von Swisscom steht deut-
lich, dass der vom K-Tipp zitierte Wert von 60% lediglich
einen Deckungsbeitrag im Privatkundengeschäft dar-
stellt, den man als «Bruttomarge vor Netzkosten und
Investitionen» bezeichnen könnte. Es ist aber keines-
wegs der Gewinn, welchen Swisscom mit ihren Privat-
kundinnen und -kunden erzielt.                 Swisscom AG

Gegendarstellung
         

Die Billettpreise der Bah-
nen richten sich prinzipiell
nach der Streckenlänge.
Auf  einigen Strecken ver-
langen die Bahnen je-
doch Distanzzuschläge.
Sie dienten ursprünglich
da zu, höhere Tarife auf
Strecken mit vielen teuren
Kunstbauten wie Brücken
und Tunnels zu begründen
(siehe K-Tipp 11/11). 

Doch die Kriterien, nach
denen die Bahnen Zu-
schläge erhoben, wurden

zunehmend undurchsich-
tig. Als die SBB 2007 wie-
der auf mehreren gut aus-
gelasteten Strecken die
Zuschläge erhöhen woll-
ten, zog daher der dama-
lige Preisüberwacher Ru-
dolf Strahm die Notbrem-
se. Er forderte, die Zu-
schläge seien entweder
abzuschaffen oder durch
ein System mit klaren Kri-
terien zu ersetzen.

Doch erst als Strahms
Nachfolger Stefan Meier-

hans erneut Druck mach-
te, kam Bewegung in die
Sache. 2011 legte der
VÖV einen Bericht über
die Distanzzuschläge vor
und räumte ein, es beste-
he «kein Handlungsbe-
darf, am geltenden Tarif -
gefüge Anpassungen vor-
zunehmen». 

Dieses Jahr kamen Mei-
erhans und VÖV überein,
die Distanzzuschläge min-
destens bis Ende 2016
nicht zu erhöhen.

Undurchsichtige Distanzzuschläge


